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Arbeitsvertrag für Aushilfen bis zu sechs Monaten
zwischen

{arbeitgeber}

und

Name und Vorname:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Adresse:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

Geburtsdatum:


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

_________________________________________________________________________________

1.


!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Frau/Herr 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 wird unregelmässig stundenweise vom 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 {datum} bis {datum} 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 als 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Aushilfe gemäss § 6 Personalverordnung vom 24. September 2002 angestellt.


2.
Der Stundenlohn wird festgesetzt auf Fr. 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
 (Indexstand 149.43, Dezember 1982 = 100) inkl. 13. Monatslohn und Abgeltung der Feiertage. Dazu kommen die Ferienentschädigung gemäss Ziffer 4 und allfällige Sozialzulagen.
3.
Der Ferienanspruch beträgt:



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

- bis und mit dem Kalenderjahr, in dem das 20. Altersjahr vollendet wird: 5 Wochen/Kalenderjahr



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

- ab dem Kalenderjahr, in dem das 21. Altersjahr vollendet wird:
4 Wochen/Kalenderjahr



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

- ab dem Kalenderjahr, in welchem das 50. Altersjahr vollendet wird:
5 Wochen/Kalenderjahr



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks

- ab dem Kalenderjahr, in welchem das 60. Altersjahr vollendet wird:
6 Wochen/Kalenderjahr


Mit der Ferienentschädigung von 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
8,33 % (bei einem Ferienanspruch von 4 Wochen), 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
10,64 % (5 Wochen) oder 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
13,04 % (6 Wochen) wird der auf die Ferien entfallende Lohnanspruch abgegolten. 

4.
Bei Arbeitsverhinderungen gemäss Art. 324a OR wie Krankheit, Unfall, Schwangerschaft oder 

Militär wird der Lohn während insgesamt 4 Wochen fortbezahlt. Die Lohnfortzahlung beginnt am ersten Tag der Arbeitsverhinderung. Der Erwerbsersatz fällt für die Zeit, während der ein Lohnanspruch besteht, dem Staat zu. Der Abschluss einer freiwilligen, ergänzenden Taggeld-Versicherung bei einer Krankenkasse ist Sache der oder des Angestellten.

5.
Die Angestellten sind gegen Berufsunfall (inkl. Arbeitsweg) und Nichtberufsunfall zu den obligatorischen Leistungen unfallversichert. Die Prämie der Nichtberufsunfall-Versicherung geht zu Lasten der oder des Angestellten und wird jeweils vom Lohn abgezogen. Beträgt die wöchentliche Arbeitszeit jedoch weniger als 8 Stunden, so ist die oder der Angestellte nicht gegen Nichtberufsunfall versichert.

6.
Bei einer Vertragsdauer über drei Monate sind Angestellte, die der Versicherungspflicht gemäss BVG unterstehen und beim Arbeitgeber {gemeinde} einen Jahreslohn von mindestens Fr. {betrag nach pk-statut} beziehen, nach der Vollendung des 17. Lebensjahres gemäss den Bestimmungen der Verordnung über die xy- Pensionskasse obligatorisch versichert.

7.
Das Anstellungsverhältnis endet ohne Kündigung am {datum} 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
.

8.
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Einzelarbeitsvertrages des Schweizerischen Obligationenrechts.

Luzern, 29. Juni 2004 / 

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks



!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
Die/Der Angestellte
{arbeitgeber}
...................................................
...................................................
Zustellung an:

- Angestellte

!Unerwartetes Ende des Ausdrucks
r (Original)

- Dienststelle (Original)

- weitere ?



- xy- Pensionskasse

§ 6 Personalverordnung vom 24. September 2002

„Aushilfen für Arbeitseinsätze von bis zu sechs Monaten werden mit Vertrag angestellt, der sich nach den Bestimmungen des Einzelarbeitsvertrages des Obligationenrechts richtet. Dauert die Anstellung länger als sechs Monate oder wird sie über diesen Zeitraum hinaus verlängert, wird ein befristetes Arbeitsverhältnis gemäss Personalgesetz begründet. Es besteht kein Anspruch auf Dienstaltersgeschenke.“
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